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Beschluss des Grossen Gemeinderats von Zug Nr.       

 

betreffend Informatik: Projekt Zugkunft, Auslagerung der Informatik in eine selbständige Be-

triebsorganisation (ITS Zug AG): Schenkung je einer Aktie an die Zuger Gemeinden 

 

Der Grosse Gemeinderat von Zug beschliesst in Kenntnis von Bericht und Antrag des Stadtrats 

Nr. 2970 vom 21. Oktober 2025: 

 

1. Den Zuger Gemeinden und dem Kanton Zug ein Aktienkapitalanteil von je einer Aktie pro 

Gemeinde bzw. Kanton à CHF 1’000.00 (Total CHF 11’000.00) an der ITS Zug AG per 

31. Dezember 2025 zu veräussern und auf das Entgelt zu verzichten. 

 

2. Die Differenz in der Erfolgsrechnung als Aufwand, Konto 3632.10/2400, zu verbuchen. 

 

3. Die Ziffer 5 des Beschlusses des Grossen Gemeinderates Nr. 1809 vom 18. März 2025 bleibt 

unberührt. Ein Aktionärsbindungsvertrag wird zu einem späteren Zeitpunkt erstellt. 

 

4. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 

5. Gegen diesen Beschluss kann  

a) gemäss § 17 Abs. 1 des Gemeindegesetzes in Verbindung mit §§ 39 ff. des Verwaltungs-

rechtpflegegesetzes beim Regierungsrat des Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug, schriftlich 

Verwaltungsbeschwerde erhoben werden. Die Beschwerdefrist beträgt 20 Tage und der 

Fristenlauf beginnt am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt. Die Beschwerdeschrift 

muss einen Antrag und eine Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist genau 

zu bezeichnen. Die Beweismittel sind zu benennen und soweit möglich beizulegen. 

 

b) gemäss § 17bis des Gemeindegesetzes in Verbindung mit §§ 67 ff. des Wahl- und Abstim-

mungsgesetzes wegen Verletzung des Stimmrechts beim Regierungsrat des Kantons Zug, 

Postfach, 6301 Zug, schriftlich Stimmrechtsbeschwerde erhoben werden. Die Beschwerde-

frist beträgt zehn Tage und der Fristenlauf beginnt am Tag nach der Veröffentlichung im 

Amtsblatt. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten. Der 

angefochtene Beschluss ist genau zu bezeichnen. Die Beweismittel sind zu benennen und 

soweit möglich beizulegen. 

 

Zug,       

 

Ivano De Gobbi Beat Werder 

Präsident Stadtschreiber 
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